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Digitale Werbung und gewerbesteuerliche 
Hinzurechnung: 
Ein Blick auf die aktuelle Rechtsprechung
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Die steuerlichen Herausforderungen und 
Chancen im Bereich der digitalen Werbung

In der dynamischen Welt der digitalen Werbung, in 
der kreative Ideen und datenbasierte Strategien auf­
einandertreffen, wird es für Unternehmen auch aus 
steuerlicher Sicht spannend. Lange Zeit war unklar, 
ob die Kosten für digitale Werbeflächen gewerbes­
teuerlich hinzugerechnet werden müssen.  
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit seinem Urteil 
vom 16. September 2024 Licht ins Dunkel gebracht.

Im Fokus steht die Frage, ob die Nutzung digitaler 
Werbeflächen als Mietzahlungen für bewegliche 
Wirtschaftsgüter bewertet werden muss und somit 
dem Gewerbeertrag hinzugerechnet werden muss. 
Entscheidend ist, ob der Vertrag Merkmale eines 
Miet­ oder Pachtverhältnisses aufweist oder eher 
als Werkvertrag eingestuft werden kann, was eine 
gewerbesteuerliche Hinzurechnung ausschließen 
würde. Die Finanzverwaltung hat sich dieser  
Auffassung angeschlossen. 

Entwirrung im Steuerdschungel:  
Was das BFH-Urteil für Sie bedeutet

Im konkreten Fall war eine Dienstleistungs­GmbH 
als Sponsor für Sportvereine tätig und nutzte Mobil­ 
und Plakatwerbung von externen Unternehmen 
im öffentlichen Raum. Das Finanzamt bewertete 
diese Werbeaufwendungen als Mietzahlungen für 
bewegliche Wirtschaftsgüter und rechnete sie dem 
Gewerbeertrag hinzu. Der BFH widersprach dieser 
pauschalen Bewertung und betonte, dass die ver­
tragliche Gestaltung im Einzelfall entscheidend ist. 
Nur wenn ein Vertrag wesentliche Merkmale eines 
Miet­ oder Pachtverhältnisses aufweist, darf eine 
Hinzurechnung erfolgen. Ein zentrales Kriterium ist, 
ob die genutzten Werbeflächen abhängig von der 
betrieblichen Nutzung dem fiktiven Anlagevermö­
gen zuzurechnen wären.

Besonders bei digitaler Werbung ist die werbliche 
Leistung, die mit der Fläche verbunden ist, von 
Bedeutung. Wenn ein Anbieter neben der Anbrin­
gung der Werbemittel auch eine bestimmte Werbe­
leistung verspricht, kann der Vertrag als Werkvertrag 
eingestuft werden, was eine gewerbesteuerliche 
Hinzurechnung ausschließen kann.
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Praxisrelevanz des BFH-Urteils: Gamechanger 
für die Praxis

Das BFH-Urteil bringt einen Schritt mehr Gewiss­
heit, besonders im Bereich der digitalen Werbung. 
Auch wenn das Urteil für Steuerpflichtige erfreulich 
ist, verdeutlicht es die Komplexität der gewerbe­
steuerrechtlichen Hinzurechnung und die Not­
wendigkeit einer differenzierten Betrachtung von 
fiktivem Anlagevermögen. 

Faktoren wie Häufigkeit, Dauer, Kontinuität,  
Gesamtumfang der Anmietung sowie 
Geschäftszweck, Unternehmensart und betriebliche 
Verhältnisse müssen in einem solchen Fall genau 
anhand der Vertragsgestaltung steuerlich gewürdigt 
werden – am besten schon bei Vertragsgestaltung.

Steuerlicher Wegweiser

Das oben genannte Urteil bestätigt, was bisher 
schon in Sachen Sponsoringverträge und gemischte 
Verträge entschieden wurde. Basierend auf der 
aktuellen Rechtsprechung spricht für eine gewerbe- 
steuerliche Hinzurechnung von Werbeausgaben, 
dass der Vertrag im Kern ein Miet- oder Pacht- 
vertrag sein oder zumindest solche Hauptbestand­
teile aufweisen muss. Außerdem müssen die 
Werbeflächen oder -träger als fiktives Anlagevermö­
gen des Unternehmens gelten. Wir empfehlen, die 
Verträge im Vorfeld einer genauen steuerlichen Prü­
fung zu unterziehen, um Interpretationsspielräume 
zu vermeiden.
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